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§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes

abstimmungsfähiger 
Wortlaut  

Begründung 
Im Rahmen der Machtbegrenzung, der Verhinderung von 
Verschwendung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich 
es als sehr wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die 
Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. 

Satzungsvergleich 

ALT NEU 

(1) Der Bundesvorstand führt die
laufenden Geschäfte der Partei. Er
beschließt über alle politischen und
organisatorischen Fragen auf der
Grundlage der Beschlüsse der
Bundesparteitage und Empfehlungen der
Ausschüsse.; hierzu soll er, auch im
elektronischen Verfahren, die Mitglieder
befragen.

(2) Gegen Ausgabenbeschlüsse kann der
Bundesschatzmeister Einspruch erheben.
Der Einspruch hat aufschiebende
Wirkung bis zur nächsten Sitzung.

(1) Der Bundesvorstand führt die
laufenden Geschäfte der Partei. Er richtet
sich dabei nach den Beschlüssen der
Bundesparteitage und die durch die
Mitglieder konsensierten Empfehlungen
der Ausschüsse.

(2) Ausgabenbeschlüsse müssen vor der
Konsensierung zusätzlich durch eine
Kosten-Nutzenanalyse legitimiert
werden. Außerdem hat der
Bundesschatzmeister die Liquidität zur
Erfüllung des Beschlusses zu bestätigen.
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- kurze prägnante Begründung? 
- Satzungsänderung hervorgehoben? 


